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r ersten Ausgabe unserer VIP News des Jahres 2026 widmen wir uns den besonders
ichen Anderungen zu Beginn des Jahres. Wir starten mit einer Ubersicht der fiir 2026
Verte in der Einkommensteuer und informieren iiber Bildungskarenz und
1schalen. Zum Thema Immobilien informieren wir {iber die Auswirkungen der
e von € 2 Mio. netto auf die Vorsteuerkorrektur bei Vermietungsimmobilien und
nsanpassungen ab 1.4.2026. Ob das Homeoffice als Betriebsstétte gilt, ergibt sich
en Kriterien im OECD-Musterkommentar. Die neue Geréte-Retter-Pramie als
Nachfolgemodell fiir den Reparaturbonus und ein Update zur aktuellen Judikatur runden
diese Ausgabe ab. Mit einer Ubersicht der wichtigsten steuerlichen Termine fiir die Monate
ar und Mirz 2026 werden Sie keinen Termin versdumen. Im Anhang finden Sie die
sesamte Jahr giiltige Ubersichtstabelle der Sozialversicherungswerte 2026.

tinschen einen guten Start und viel Erfolg im Jahr 2026!

Thr Steuer & Service Team
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UERUNGEN 2026 FUR DIE
RSONALVERRECHNUNG

nen Blick noch einmal die fiir das Jahr 2026 giiltigen inflationsbereinigten
Tarifstufen des § 33 EStG.

2025 2026
Einkommen Steuersatz | Einkommen Steuersatz
fur die ersten € 13.308 0% fir die ersten € 13.539 0%
€ 13.308 bis € 21.617 20% | € 13.539 bis € 21.992 20%
.617 bis € 35.836 30% |€21.992 bis € 36.458 30%
€ 35.836 bis € 69.166 40% | € 36.458 bis € 70.365 40%
6 bis € 103.072 48% | €70.365 bis € 104.859 48%
€ 103.072 bis € 1 Mio. 50% | € 104.859 bis € 1 Mio. 50%
ab € 1 Mio. 55% ab € 1 Mio. 55%
Absetzbetrage 2026
bei 1 Kind bei 2 Kindern fiir ede§ weitere
Kind
Alleinverdiener-/
Alleinerzieherabsetzbetrag
bei Partnereinkommen bis el o w2
€7411
SV-
Riickerstattung inklusive zzgl. SV-
(55%) Arbeitnehmer | Pendlerzuschlag | Bonus Pensionist
jéhrlich €496 €750 € 804 €723
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-~ \ Einschleifgrenzen
erkehrsabsetzbetrag | Grundbetrag | ethoht | Zuschlag erhohter VAB Zuschlag zum VAB
jahrlich € 496 €853 €804 € 15.069 € 16.056 |€ 19.761 |€ 30.259
Pensionistenabsetzbetrag Erhohter Pensionistenabsetzbetrag
Grundbetrag | Einschleifgrenzen Einschleifgrenzen | Partnereinkommen
€ € € €
21.614 | 31.494 | 1.502 | 24.616 |€31.494 €2.720

Fiir die Privatnutzung eines Firmen-PKW sind bei Erstzulassung im Jahr 2026 folgende
chbezugswerte anzusetzen:

2 % | PKW und Hybridfahrzeuge Zl/)kn? 025: tiber 126 €960

o okologische PKW und ab 2025: bis 126
. e =/l o
0 % | Elektroautos 0 g/km €0
0 % | Fahrrader /E-Kraftrider 0 g/km €0

Die Privatnutzung eines Dienstfahrzeuges (ausgenommen E-Bike oder Fahrrad) schlief3t ein
Pendlerpauschale aus, selbst dann, wenn Kostenbeitriage geleistet werden.

Firmenparkplatz

Fiir die Zurverfiigungstellung eines Parkplatzes in einer parkraumbewirtschafteten Zone ist
fiir alle Fahrzeuge unverédndert ein Sachbezug von monatlich € 14,53 anzusetzen. Dies gilt
auch fiir Elektroautos.
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Zinsersparnis

WF& erechnung des Sachbezugs flir die Zinsersparnis bei Arbeitgeberdarlehen und
_—

orschiissen von mehr als € 7.300 wird unterschieden in variabel verzinste und
mit einem festen Zinssatz gewédhrt werden. Der Referenzzinssatz 2026 fiir
verzinste Arbeitgeberdarlehen und Gehaltsvorschiisse betrigt 3 %.

inbarter fixer Verzinsung ist als Referenzzinssatz der von der Oesterreichischen

Bgld |[Knt |NO |00 |[Slbg |Stmk |Tirol |Vbg | Wien

6,09 | 7,81 6,85 |7,23 |9,22 |9,21 |8,14 |10,25 |6,67

die Zurverfiigungstellung einer arbeitsplatznahen Unterkunft gilt weiter wie bisher, dass
einer GrofBe von 35 m? kein Sachbezug anzusetzen ist. Dariiber hinaus ist bis zu
rofle von 45 m? der Sachbezug um 35 % zu mindern. Die Aufteilung der
chaftsflachen erfolgt nach der Anzahl der Arbeitnehmer, denen die Unterkunft im
jeweiligen Lohnzahlungszeitraum iiberwiegend (mehr als die Hélfte des Kalendermonats)
zur Verfligung gestellt wird.

Pendlerpauschale und Pendlereuro
Das Pendlerpauschale bleibt gegeniiber dem Jahr 2025 unverandert.

|_Kieines Pendlerpauschale | _grofies Pendlerpauschale |
Entfernung jéhrlich monatlich jéahrlich monatlich
2 km - 20 km Null Null €372 €31
20 km - 40 km € 696 €58 € 1.476 €123
40 km - 60 km € 1.356 €113 €2.568 €214
iiber 60 km €2.016 €168 €3.672 €306

Aufgrund der Erhohung der Ticketpreise wird der Pendlereuro auf € 6 (bisher € 2) pro Jahr
und Kilometer der einfachen Fahrtstrecke erhdht.
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steuer
service

ir Tages- und Nichtigungsgelder im Inland gelten 2026 folgende Betrige.
haltene Vorsteuer von 10 % kann geltend gemacht werden. Dies gilt nicht fiir

Auslandsdiiten.

Nichtigungsgeld - Inland

pauschal anstelle Beleg fiir Ubernachtung

-
as Kilometergeld betragt 2026:

PKW /Kombi | Motorrad |Mitbeforderung | Fahrrad
€ 0,50 €0,25 €0,15 €0,25
al verrechenbare km / 30.000 3.000

Uberstundenzuschliige

Durch die Gesetzesiinderung wird im Jahr 2026 der Zuschlag fiir die ersten 15 Uberstunden
im Monat bis zum Betrag von € 170 steuerfrei bleiben. Ohne die gesetzliche Anpassung
hitte der steuerfreie Zuschlag im Jahr 2026 lediglich € 120 betragen.

Feiertagsarbeit

Der Arbeitnehmer, der am Feiertag beschdftigt wird, erhdlt zusétzlich zum normalen
Entgelt auch noch das Entgelt nach dem Feiertagsruhegesetz. Am 19.12.2024 hat das BFG
entschieden, dass das Feiertagsarbeitsentgelt kein steuerfreier Zuschlag sei, sondern
normal zu besteuern ist. Das BMF hat darauthin in einer Anfragebeantwortung
ausgesprochen, dass diese strenge Rechtsansicht ab 1.1.2025 anzuwenden ist. Nur wenn
neben dem Feiertagsentgelt ein gesonderter Zuschlag fiir die Feiertagsarbeit gezahlt wird,
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sei dieser steuerfrei. Mit der gesetzlichen Anderung wurde nunmehr mit Wirkung ab
ie Steuerfreiheit des Feiertagsarbeitsentgelts im Rahmen des Freibetrages bis
wieder hergestellt.

Hinweis: Fiir die Monate Janner 2026 bis zur Anpassung der Lohnverrechnungssoftware
soll die neue Steuerbefreiung vom Arbeitgeber riickwirkend durch Aufrollung der
Lohnverrechnung so rasch wie moglich beriicksichtigt werden.

p-Mitarbeiterbeteiligung

ge Moglichkeit, dass Mitarbeiter ihre virtuellen Gesellschaftsanteile (,,phantom
ares”) am Arbeitgeberunternehmen steuerfrei auf Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen
stellen, wiare am 31.12.2025 ausgelaufen. Die Regelung wurde nunmehr um ein
es Jahr bis 31.12.2026 verldngert.

it Ende 2025 ausgelaufen sind folgende Regelungen:

Jahr 2025 fiir Dienstreisen cingefiihrte pauschale Fahrtkostenersatz in Hohe des
alen Beforderungszuschusses laut RGV tritt ab 2026 auBler Kraft. Der steuerfreie
on Kosten fiir Massenbeforderungsmittel ist kiinftig entweder laut Beleg moglich

auschal durch Ansatz der fiktiven Kosten fiir das giinstigste
Massenbeforderungsmittel.

Die letztmalig im Jahr 2025 steuerfrei auszahlbare Mitarbeiterprimie von € 1.000 ist
bei Aufrollung des Lohnzahlungszeitraums bis zum 15.2.2026 noch mdglich. Diese

Primie entfillt ab 2026.

Hinweis: Allerdings ist auch fiir 2026 eine dhnliche steuerfreie Mitarbeiterprdmie geplant.
Einen diesbeziiglichen Gesetzesvorschlag hat das BMF bis 31.5.2026 auszuarbeiten.

Die steuerfreie pauschale Vergiitung von € 30 / Monat fiir die Kosten des Ladens von E-
Firmenwagen durch den Arbeitnehmer zu Hause wird gestrichen.

Die Ubernahme der Pensionsversicherungsbeitrige durch den Bund fiir erwerbstitige
Pensionisten endet wie vorgesehen 2025.
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L% ANDERUNGEN IN DER
ZIALVERSICHERUNG 2026

inn jedes Jahres werden die SV-Werte angehoben. Dazu finden Sie in der Beilage
elle mit allen Werten 2026 im Uberblick. Was sich noch ab 2026 in der SV éndert,
folgenden Uberblick.

s Siumniszuschlags in der Sozialversicherung

h fillt je Meldeversto3 ein SAumniszuschlag von € 70 an. Je nach Dauer der
erspiteten Ubermittlung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) greift eine
affelung, wobei fiir eine Uberschreitung von bis zu fiinf Tagen € 5, bis zehn Tagen € 12,
s Monatsende € 18, danach € 70 vorgeschriecben werden. Die Summe aller
Sdaumniszuschldge innerhalb eines Betragszeitraums darf € 1.155 nicht iiberschreiten.

Bei einer Berichtigung der mBGM nach 12 Monaten fallen Verzugszinsen in Héhe von
5,53 % (2025: 7,03 %) ab 1.1.2026 an.

bedarfssitze fiir Unterhaltsleistungen fiir das Kalenderjahr 2026

atlichen Durchschnittsbedarfssédtze wurden per 1.1.2026 angepasst.
0-5Jahre | 6 -9 Jahre | 10 - 14 Jahre | 15 - 19 Jahre > 20 Jahre

Pflegegeld wird ab 1.1.2026 um 2,7 % valorisiert :

Pflegestufe 1 2 3 4 5 6 7
monatlich in € 206,30 | 380,30 |592,60 | 888,50 1.206,90 |1.685,40 | 2.214,80

Bildungskarenz & Bildungsteilzeit

Ab 1.1.2026 besteht die Moglichkeit, eine Bildungskarenz/-teilzeit nach den neuen
Regelungen mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Wiahrend dieser Zeit kann vom AMS eine
Weiterbildungsbeihilfe beantragt werden.

Die neue Bildungskarenz/-teilzeit hat als Voraussetzung eine ununterbrochene 12-
monatige arbeitslosenversicherungspflichtige Beschiftigung. Zeiten des Wochengeld-
bzw. Kinderbetreuungsgeldbezugs zdhlen als arbeitslosenversicherungspflichtige Zeit,




diirfen aber nicht in den letzten 26 Wochen vor Beginn der Bildungskarenz liegen. Damit ist
es nicht mehr moglich, von der Elternkarenz nahtlos in die Bildungskarenz zu gehen.
Auf die Bildungskarenz/-teilzeit besteht grundsitzlich kein Rechtsanspruch. Fiir
Arbeitnehmer, die bereits ein Master- oder Diplomstudium abgeschlossen haben, muss eine
zumindest vierjdhrige arbeitslosenversicherungspflichtige Beschéftigung vorliegen.
Dadurch sollen vor allem geringer qualifizierte Arbeitnehmer bevorzugt werden.

Der Arbeitgeber muss einen Zuschuss von 15 % der Weiterbildungsbeihilfe an den
Arbeitnehmer zahlen, wenn dessen Bruttogehalt mehr als 50 % der monatlichen
Hochstbeitragsgrundlage betrdgt (2026: € 3.456). Dieser Zuschuss kiirzt die AMS-
Weiterbildungsbeihilfe und soll dazu dienen, die Bildungskarenz eher niedrig qualifizierten
Arbeitnehmern zu ermoglichen. Der Zuschuss darf die Geringfiigigkeitsgrenze nicht
iiberschreiten. Das AMS tragt die Sozialversicherungsbeitrdge des Zuschusses, die
steuerliche Behandlung entspricht der des Arbeitslosengeldes.

Dem Arbeitnehmer kann zur (teilweisen) Sicherung des Lebensunterhalts eine
Weiterbildungsbeihilfe vom AMS gewéhrt werden. Hierbei handelt es sich um keinen
Rechtsanspruch, sondern um eine Ermessensentscheidung des AMS. Insbesondere sind
folgende Voraussetzungen zu beachten:

Die Weiterbildungsmafinahme muss mindestens 20 Wochenstunden umfassen (Ausnahme:
bei einer bestehenden Betreuungspflicht fiir ein Kind unter sieben Jahren reichen 16
Wochenstunden).

Grundsétzlich kommen als Weiterbildungsmafinahmen sdmtliche Aus-, Weiter- und
Fortbildungen im In- oder Ausland in Frage. Wichtig hierbei ist, dass die berufliche
Sinnhaftigkeit im Vordergrund steht. Kurse aus privatem Interesse (,,Hobby*) erfiillen nicht
die Voraussetzungen.

Vor Antritt der Bildungskarenz/-teilzeit muss seit mindestens 12 Monaten eine
ununterbrochene arbeitslosenversicherte Beschiftigung vorliegen.

Der Antrag auf Weiterbildungsbeihilfe kann frithestens drei Monate vor Beginn der
Bildungskarenz/-teilzeit durch den Arbeitnehmer eingereicht werden. Das AMS ist
verpflichtet, die Entscheidung iiber die Genehmigung oder Ablehnung so schnell wie
moglich nach Erhalt der vollstdndigen Unterlagen zu treffen. Fiir die Genehmigung wird
insbesondere gepriift, ob die Bildungsmalnahme arbeitsmarktpolitisch sinnvoll und
erfolgversprechend ist.

Hinweis: Das jdhrliche Budget fiir die Weiterbildungsbeihilfe ist auf € 150 Mio. begrenzt.
Bewilligungen werden daher nur erteilt, solange die verfiigbaren Budgetmittel nicht
ausgeschopft sind.
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gelten in der Sozialversicherung als Entgelt von Dritter Seite und unterliegen
pflicht. Sie erh6éhen im fraglichen Zeitraum die allgemeine Beitragsgrundlage.

gelten bundesweit einheitliche Trinkgeldpauschalen fiir das Gast-, Schank- und
gsgewerbe, das Friseurgewerbe, fiir Fulpfleger, Kosmetiker und Masseure und
sonenbeforderungsgewerbe.

- von den Pauschalbetrdgen gibt es, wenn die tatsichlichen Trinkgeldeinnahmen
n Beitragszeitraum unter der Hilfte der Pauschalbetrdge liegen. Folgende Pauschalsétze
gelten je Beitragsmonat:

ialversicherungsfreie Trinkgeldpauschalen ab 1.1.2026

stnehmer mit Inkasso
tnehmer ohne Inkasso

Dienstnehmer €70 €85 €100
Lehrlini €22 €22 €25

Dienstnehmer € 65 €385 €100
Lehrlin €20 €20 €20
Dienstnehmer €70 € 80 €90

Hinweis: Trinkgelder sind steuerfrei, wenn sie in ortsiiblicher Hohe und ohne

Rechtsanspruch gewédhrt werden. Die Steuerfreiheit besteht auch, wenn Trinkgelder iiber
Zahlungen per Karte weitergegeben werden.

Hitzeschutzverordnung

Als Reaktion auf den Klimawandel und die vermutlich heileren Sommertage hat die
Arbeitsministerin die am 1.1.2026 in Kraft getretene Hitzeschutzverordnung erlassen.
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Die Hitzeschutzverordnung schiitzt Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten. Betroffen sind
de Branchen: Bau, Zustelldienste, Wachdienste, Abfallbehandlung, Festival-
drtnereien. Die Arbeitgeber haben fiir ihre Arbeitnehmer die Gefahren, die
ahlung und Hitze entstehen, zu evaluieren und, sofern Mafinahmen notwendig
ese umzusetzen. Insbesondere wenn die Geosphere Austria eine Hitzewarnung
ens der Stufe 2 (Vorsicht, gelb) ausweist, miissen Arbeitgeber entsprechende

erlegung des Arbeitsbeginns, Verldngerung der Pausen,

attung der Arbeitsplitze, Wasservernebelung, Duschgelegenheiten,

1iebung schwerer korperlicher Tétigkeiten auf kiihlere Tageszeiten,
chutzkleidung, Kopfschutz, leichte Kleidung, Trinkwasser, Sonnenschutzcreme.

IETZINSANPASSUNG
WAS IST BIS 1.4.2026 ZU BEACHTEN

In unserer letzten Ausgabe haben wir bereits ausfiihrlich {iber die mit 1.1.2026 in Kraft
getretenen mietrechtlichen Anderungen, insbesondere das Mieten-Wertsicherungsgesetz,
berichtet. Da sich dieses Thema als besonders komplex erwiesen hat, méchten wir Thnen
nachstehend eine kurze Ubersicht iiber die Neuerungen geben sowie auf gewisse
Besonderheiten eingehen.

Anwendungsbereich

Das Mieten-Wertsicherungsgesetz (MieWeQ) gilt fiir alle Wohnungsmietvertrage, die dem
Mietrechtsgesetz (MRG) unabhédngig vom Ausmall der Anwendbarkeit des MRG (Teil-
/Vollanwendungsbereich), unterliegen.




Es gilt NICHT fiir Geschiftsraummieten (egal ob gewerblich, freiberuflich oder sonstig
genutzt) oder nicht dem MRG unterliegenden Riume. Neu abgeschlossene Mietvertrage
iiber Raummieten (Geschéftsraume, Wohnungen wu.d.) konnen sich jedoch den
Valorisierungsregelungen des MieWeG freiwillig unterwerfen.

Es gilt nur fiir Mietvertrige, in denen eine Wertsicherungsvereinbarung getroffen wurde.
Klarstellung Arbeitszimmer: Als Wohnungsmietvertrag gelten Haupt- und
Untermietvertrage tiber Wohnungen im Voll- und Teilanwendungsbereich des MRG. Folgt
man dem Gesetzeswortlaut und den Erlduterungen zum MieWeG, gilt dieses auch fiir
Wohnungen, in denen ein oder mehrere Zimmer als Arbeitszimmer genutzt werden (und
damit geschéftlich), sofern der Mietgegenstand insgesamt als Wohnung im Sinne des MRG
gilt. Eine Wohnung gilt der Judikatur nach als ein baulich abgeschlossener Teil eines
Gebaudes, der geeignet ist, der Befriedigung des individuellen Wohnbediirfnisses von
Menschen zu dienen.

Beschrankung der Valorisierung

Die jdhrlichen Valorisierungen werden durch das MieWeG sowohl zeitlich als auch der
Hohe nach beschrinkt. Samtliche Valorisierungen bei Mietvertrigen, die dem MieWeG
unterliegen, diirfen unabhédngig von anderslautenden Wertsicherungsklauseln nur noch am
1. April angepasst werden. Dies gilt fiir alle Mietzinshéhungen, die ab dem 1.1.2026
eintreten oder eingetreten wiren. Wird ein Mietvertrag im Jahr 2026 (ab 1.1.2026) neu
abgeschlossen, kann eine Erhéhung erst mit 1.4.2027 (auch wenn er vor dem 1.4.2026
abgeschlossen wurde) erfolgen, da ein volles Kalenderjahr nach Vertragsabschluss fiir die
erste Erhohung Voraussetzung ist.

Hinweis: Sdmtliche Mietzinserhdhungen mit 1.1.2026, die auf Mietvertrdgen basieren, die
dem MieWeG unterliegen, sind daher unwirksam, da eine Erhdhung gesetzlich nur noch mit
1. April vorgenommen werden darf.

Die Mietzinserhohung ist der Hohe nach ebenfalls zweifach begrenzt: Zum einen mit der
durchschnittlichen Erh6hung des VPI 2020 des vorangegangenen Kalenderjahrs und
zum anderen wird jede Erhohung, die grofler als 3 % ist, nur zur Haélfte berticksichtigt.

Achtung: Bei Wohnungsmietvertrigen, die dem Vollanwendungsbereich des MRG
unterliegen, ist iiberdies die Wertsicherung dadurch begrenzt, dass bei der Verdanderung des
Entgelts die durchschnittliche Verdnderung des VPI 2020 fiir das Jahr 2025 hochstens mit
1 % und fiir das Jahr 2026 hochstens mit 2 % berticksichtigbar ist.
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Die Parallelrechnung anderslautender Wertsicherungsvereinbarungen

tvertrdge, in denen anderslautende Wertsicherungsvereinbarungen als jene des
troffen wurden, sind fiir eine zuldssige Erh6hung mit 1. April 2026 folgende
e) Schritte durchzufiihren:

s ist zu ermitteln, wann aufgrund der vertraglichen Wertsicherungsvereinbarung eine
gliche Anhebung des Mietzinses ausgelost wird und wie hoch die Erh6hung nach
er Vereinbarung ausfillt. Es ist zwar unerheblich, wann eine Mietzinserh6hung
) der Vereinbarung moglich wire, da eine Erhohung nur mit 1. April gesetzlich
rgesehen ist, jedoch ist der Zeitpunkt der vertraglichen Erhéhung malgeblich fiir
Erhohungsbetrag (z.B. zeitlicher VPI Bezugspunkt) laut Vereinbarung.

em weiteren Schritt ist der Erhohungsbetrag gemal dem MieWeG zu ermitteln.
3) Auf jenen Betrag, der von diesen beiden Ergebnissen niedriger ist, darf sodann mit
dem néchstfolgenden 1. April angehoben werden.

4. NEUES AUS DER UMSATZSTEUER

tung einer Luxusimmobilie fiir Wohnzwecke

Wie wir bereits in der VIP News 6/2025 berichtet haben, wurde mit dem
Betrugsbekdmpfungsgesetz 2025 eine umsatzsteuerliche Regelung fiir sogenannte
,Luxusimmobilien* getroffen. Demnach gilt ab 2026 eine unechte Umsatzsteuerbefreiung
fir die Vermietung von besonders reprisentativen Gebéduden fiir Wohnzwecke
(,,Luxusimmobilien*). Das bedeutet, dass fiir solche Objekte der Vorsteuerabzug nicht mehr
zusteht.

Eine ,,Luxusimmobilie liegt vor, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
aktivierungspflichtigen Aufwendungen und Kosten von GrofBreparaturen fiir das Grundstiick
fiir Wohnzwecke innerhalb eines Zeitraums von fiinf Jahren (ab Anschaffung bzw. Beginn
einer Herstellung) mehr als € 2 Mio. betragen. Im Zuge der Beratungen im Parlament wurde
im Finanzausschuss noch geklért, dass der Betrag von € 2 Mio. ein Nettobetrag (also
Betrag ohne Umsatzsteuer) ist. Bei der Vermietung von Zinshdusern mit mehreren
Mietwohnungen gilt die Grenze von € 2 Mio. (ohne Umsatzsteuer) pro einzelner Wohnung.
In einem Haus kann also eine Wohnung als Luxusimmobilie gelten, auch wenn die
Nachbarwohnung keine Luxusimmobilie ist.




Diese unechte Steuerbefreiung gilt ab 1.1. 2026 fiir Vermietungen zu Wohnzwecken.
Voraussetzung ist, dass eine Luxusimmobilie vorliegt. Eine Luxusimmobilie ist gegeben,
wenn folgende Umstéinde vorliegen:

Fiir ein Grundstiick (fiir Wohnzwecke) sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
aktivierungspflichtige Aufwendungen und/oder Kosten fiir GroBreparaturen von mehr als
€ 2 Mio. angefallen.

Dabei sind alle Kosten fiir den Grund und Boden und fiir das Gebdude samt den
Nebengebduden  (Garagen, Schwimmbider, etc.) zusammenzurechnen. (Nur
Herstellungskosten zur Beseitigung von Schiden aufgrund von Naturkatastrophen sind nicht
Zu berticksichtigen).

Es werden alle Kosten erfasst, die innerhalb von fiinf Jahren ab der Anschaffung bzw. ab
Beginn einer Herstellung anfallen.

Vor dem 1.1.2026 angefallene Kosten von laufenden Bauprojekten zdhlen allerdings nicht
zur € 2 Mio. Grenze. Nur alle nach dem 31.12.2025 anfallenden Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und Kosten fiir Grofreparaturen werden davon erfasst. Dabei wird
hinsichtlich des Zeitpunktes darauf abgestellt, wann das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht.
Daher zéhlten die bis Ende 2025 getitigten Investitionen nur dann nicht, wenn fiir sie der
Vorsteuerabzug noch bis inklusive 2025 geltend gemacht werden kann. Somit muss die
Schlussrechnung oder die Rechnung iiber eine abgrenzbare Teilleistung oder eine
Anzahlungsrechnung bereits 2025 ausgestellt sein, damit die Investition nicht mehr fiir die
Grenze von € 2 Mio. zihlt.

Beispiel 1:
Erwerb eines Grundstiicks mit einem Einfamilienhaus im Jdanner 2026 um € 1,9 Mio. (ohne

USt) und Vermietung zu Wohnzwecken. Im Jinner 2027 Renovierung des Hauses um
€ 500.000 netto.

Losung:

Im Jahr 2026 liegt keine Luxusimmobilie vor, die Vermietung ist steuerpflichtig mit 10 %
USt. Der Vorsteuerabzug steht zu. Im Jdnner 2027 wird die Grenze von € 2 Mio.
tiberschritten. Die Vermietung ist nunmehr ab Jdanner 2027 unecht umsatzsteuerbefreit. Fiir
die Renovierungskosten von € 500.000 steht kein Vorsteuerabzug zu. Fiir die allfillige
Vorsteuer aus den Anschaffungskosten des Jahres 2026 ist ab dem Jahr 2027 eine
Vorsteuerberichtigung von jihrlich einem Zwanzigstel vorzunehmen.




Beispiel 2:

Erwerb eines bebauten Grundstiicks im Jahr 2025 um € 4 Mio. netto, Grofsreparatur im Jahr
2026 um € 1,7 Mio. netto und sodann Vermietung zu Wohnzwecken. Zubau im Jdinner 2029
um € 900.000 netto.

Losung:

2026, 2027 und 2028 liegt keine Luxusimmobilie vor (die Investition 2025 zdihlt nicht zur
Grenze von € 2 Mio., die Grofsreparatur 2026 liegt unter € 2 Mio.). Daher ist in den Jahren
2026 bis 2028 die Vermietung umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt. Der Vorsteuerabzug steht
zu. Im Jdnner 2029 wird die Grenze von € 2 Mio. iiberschritten (€ 1,700.000 plus € 900.000
=€ 2,600.000). Ab Jinner 2029 gilt das Objekt als Luxusimmobilie und die Vermietung ist
ab 2029 unecht umsatzsteuerbefreit. Das bedeutet: Fiir den 2029 errichteten Zubau steht
kein Vorsteuerabzug zu. Zusdtzlich ist ab 2029 jedes Jahr eine Vorsteuerberichtigung in
Hohe eines Zwanzigstels aller geltend gemachten Vorsteuern (auch der bereits 2025 und
2026 fiir die Immobilie geltend gemachten Vorsteuern) vorzunehmen.

Hinweis fiir die Verwaltung von Wohnungseigentumsobjekten: Auch in
Wohnungseigentumsobjekten gilt jede ab 2026 angeschaffte/hergestellte und fiir
Wohnzwecke verwendete Wohnung bei Uberschreiten der Grenze von € 2 Mio. als
Luxusimmobilie, sodass der Wohnungseigentumsgemeinschaft diesbeziiglich kein
Vorsteuerabzug fiir die Erhaltungs- und Verwaltungskosten zusteht.

Erhohung der Umsatzgrenze fir ,,Kalte-Hande-Regelung* auf € 45.000

Fir Umsédtze, die unter die ,Kalte-Hdnde-Regelung® fallen, ist grundsitzlich eine
vereinfachte Losungsermittlung durch ,,Kassasturz* erlaubt. Das heilit, die Bareingdnge
eines Tages werden durch Riickrechnung aus dem ausgezéhlten End- und Anfangsbestand
ermittelt. Filir solche Umsétze besteht keine Pflicht zur Registrierkasse und keine
Belegerteilungspflicht. Diese Regelung erfasst:
e Umsitze im Freien, die von Haus zu Haus oder auf 6ffentlichen Straflen und Plitzen
ausgefiihrt werden,
e Umsitze in einem Buschenschank,
e Umsitze in Alm-, Berg-, Schi- und Schutzhiitten und &hnliche Hiitten,
e Umsitze in kleinen Kantinen (an maximal 52 Tagen/Jahr gedffnet) gemeinniitziger
Vereine.
Bisher war diese ,Kalte-Hinde-Regelung® nur anwendbar, wenn die Umsitze pro
Kalenderjahr und Steuerpflichtigem € 30.000,- nicht iiberstiegen. Mit dem AbgAG 2025 ist
diese Umsatzgrenze ab 1.1.2026 auf € 45.000 angehoben worden.
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Beleglotteriegesetz
P cg g

ment wird derzeit liber einen Initiativantrag fiir ein Beleglotteriegesetz beraten. Dem
f zufolge soll jeder, der beim Einkauf einen Beleg einer Registrierkasse
t, mit diesem Beleg an einer vom Finanzminister ab 1. Oktober 2026
stalteten Lotterie teilnehmen konnen. Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt, indem
ilnehmer iiber die FinanzOnline App am Handy den maschinenlesbaren Code des
an das BMF iibermittelt.

bllen in jedem Kalendermonat aus den iibermittelten Codes 100 Teilnehmer
jert als Gewinner ausgewdhlt werden. In der Auswahl des jeweiligen
nonats werden alle Codes berticksichtigt, die im Vormonat ausgestellt und der App
rden. Als Preis soll pro Gewinner ein Betrag von € 2.500 gewéhrt werden.

bierung der Mehrwertsteuer fiir bestimmte Lebensmittel

desregierung bereitet ein Gesetz vor, mit dem die Mehrwertsteuer auf bestimmte
ahrungsmittel ab 1. Juli 2026 (mehr als) halbiert, nimlich auf 4,9 % dauerhaft
abgesenkt wird. Diese MwSt-Senkung soll das Budget pro Jahr € 400 Mio. (fiir 2026:
0 Mio.) kosten. Der Lebensmittelhandel muss die Steuersenkung an die Konsumenten
geben. Die Gegenfinanzierung der MwSt-Senkung soll {iber eine Steuer auf nicht
Ibares Plastik sowie eine Paketabgabe fiir Sendungen aus Drittstaaten in die EU
. Die exakte Liste an mehrwertsteuer-begiinstigten Lebensmitteln wurde im
Ministerrat vom 28.1.2026 beschlossen und umfasst folgende Produkte:
e Milch, Butter, Joghurt, frische Eier
e Gemiise: Kartoffeln, Paradeiser, Speisezwiebel, Knoblauch und Lauch sowie
anderes Lauchgemiise, Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi und andere Kohlarten,
Salate, Karotten, Riiben und Knollensellerie, Gurken, Bohnen, Erbsen und andere
Hiilsenfriichte; Kiirbis, Auberginen/Melanzani, Paprika und Spargel;

e Gemiise gefroren (z.B. Erbsen, Spinat);

e Obst: Apfel, Birnen, Quitten frisch, Steinobst frisch (z.B. Marillen, Kirschen,
Pfirsiche, Pflaumen/Zwetschken);

e Getreide und Backwaren: Reis, Weizenmehl und Weizengrie, Nudeln (ohne
Fiillung), Brot und Gebick (Semmel, Mohnflesserl, Salzstangerl etc., inklusive
glutenfreies Brot);

e Speisesalz.




5. NEUES ZUM HOMEOFFICE ALS
BETRIEBSSTATTE

Wenn das Arbeitgeber-Unternehmen in einem Staat anséssig ist, aber ein Arbeitnehmer in
einem anderen Staat im Homeoffice oder sonst in Telearbeit arbeitet, ergeben sich
steuerliche Problemstellungen. Bei grenziiberschreitender Telearbeit-Tétigkeit ist zwischen
der Besteuerung des Arbeitnehmers selbst und einer moglichen Homeoffice-bzw Telearbeit-
Betriebsstatte des Arbeitgeber-Unternehmens zu unterscheiden.

Besteuerung des Arbeitnehmers

Besteht kein DBA mit einer speziellen Grenzgéinger-Regelung, kommt grundsétzlich
jenem Staat das Besteuerungsrecht zu, in dem die Arbeit ausgeilibt wird. Die Tage in
Telearbeit in einem anderen Staat als dem Arbeitgeberstaat sind somit dem Staat
zuzuordnen, in dem die Telearbeit erbracht wird, bei Telearbeit im Homeoffice des
Arbeitnehmers ist das der Ansiissigkeitsstaat des Arbeitnehmers.

Beispiel:

Wenn ein in Linz ansdssiger Steuerpflichtiger bei einem Unternehmen in Miinchen
beschdftigt ist und drei der fiinf Arbeitstage pro Woche in seiner Privatwohnung in Linz in
Telearbeit verbringt, sind 3/5 der nichtselbstindigen Einkiinfte im Ansdssigkeitsstaat
(Osterreich) zu versteuern.

Besteuerung des Arbeitgeber-Unternehmens

Fiir das Arbeitgeber-Unternehmen besteht bei grenziiberschreitender Telearbeit das Risiko,
dass das Homeoffice des Arbeitnehmers oder ein anderer fester Raum, in welchem
Telearbeit erbracht wird, eine weitere Betriebsstiitte des Arbeitgebers werden kann,
wodurch ein (kleiner) Teil des Unternehmensgewinns im Staat dieser Betriebsstétte (beim
Homeoffice Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers) steuerpflichtig wird. Die Finanzverwaltung
hat bisher ein Homeoffice des Arbeitnehmers nur dann als eine Betriebsstitte angenommen,
wenn eine faktische Verfligungsmacht des Arbeitgebers gegeben war. Keine faktische
Verfiigungsmacht des Arbeitgebers iiber die Wohnung des Arbeitnehmers als eine
inldndische feste ortliche Einrichtung des Arbeitgebers wurde im Normalfall angenommen,
wenn der Arbeitgeber vom Mitarbeiter die Tétigkeit im Homeoffice nicht verlangt, sondern
dem Mitarbeiter im Betrieb einen Arbeitsplatz zur stindigen Benutzung zur Verfiigung stellt
und dieser Arbeitsplatz auch tatséchlich regelmifBig an einigen Tagen genutzt wird.




Neue Regelung im Kommentar zum OECD-Musterabkommen

Nunmehr wurde durch die OECD ein Update zum OECD-Musterkommentar
vorgenommen, das neue Regelungen fiir dic Beurteilung eines Homeoffice (auch einer
Zweitwohnung, Wohnung beim Partner/der Partnerin, etc.) als Betriebsstiitte enthilt.
Demnach ist das Homeoffice eine Betriebsstitte, wenn folgende Voraussetzungen gegeben
sind:

Das Homeoffice muss eine feste Geschiiftseinrichtung des Arbeitgeber-Unternehmens
sein. Das ist immer dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer regelmifig und iiber einen
ldngeren Zeitraum im Homeoffice fiir das Unternehmen arbeitet. Die Arbeiten diirfen nicht
bloBe Vorbereitungs- oder Hilfstitigkeiten sein.

Arbeitszeit-Indikator: Der Arbeitnehmer muss mindestens 50 % der Arbeitszeit
innerhalb von zwolf Monaten im Homeoffice erbringen.

Zudem miissen wirtschaftliche Griinde des Unternehmens fiir die Homeoffice-Arbeit
sprechen. Ein solcher wirtschaftlicher Grund liegt vor, wenn die physische Anwesenheit des
Arbeitnehmers im anderen Staat die Ausilibung der Geschiftstitigkeit des Unternechmens
erleichtert. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer direkt mit Kunden,
Lieferanten, verbundenen Unternehmen oder anderen Personen, die sich im Homeoffice-
Staat aufhalten, in geschiftlichen Kontakt tritt. Lediglich sporadischer Kontakt reicht
allerdings fiir die Annahme eines wirtschaftlichen Grundes nicht aus.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer der dsterreichischen O-GmbH arbeitet 80 % seiner Arbeitszeit in einem
Zeitraum von zwolf Monaten in seiner Wohnung in Ungarn. Er besucht regelmdffig Kunden
der O-GmbH in Ungarn, um ihnen Dienstleistungen der O-GmbH zu erbringen.

Losung:

Die Wohnung in Ungarn ist als feste Einrichtung anzusehen, da der Ort regelmdflig und
dauerhaft fiir Geschiftstitigkeiten der O-GmbH genutzt wird. Weiters verbringt der
Arbeitnehmer mindestens 50 % seiner Arbeitszeit mit der Arbeit in seiner Wohnung in
Ungarn und es gibt aus Sicht der O-GmbH einen wirtschaftlichen Grund fiir die Anwesenheit
des Arbeitnehmers in Ungarn (Dienstleistungen an Kunden der O-GmbH in Ungarn). Die
Wohnung in Ungarn ist daher eine Betriebsstiitte der O-GmbH in Ungarn.

Fiir Osterreich gilt ab 2026:

Das BMF hat in einer aktuellen Info vom 4.1.2026 die Aussagen dieses Updates des OECD-
Musterkommentars iibernommen. Es wird somit nicht mehr auf die Verfligungsmacht iiber
die Betriebsstitte abgestellt. Entscheidend ist nunmehr, dass der Arbeitnehmer zumindest
50 % der Arbeitszeit innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten im Homeoffice
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verbringt und fiir das Unternehmen ein wirtschaftlicher Grund dafiir besteht, dass der
el mer im Homeoffice im betreffenden Staat arbeitet. Eine normale Homeoffice-
ellt keinen solchen wirtschaftlichen Grund dar.

sonderheit besteht, wenn die im Homeoffice arbeitende Person die einzige oder
Person ist, die die Geschiftstitigkeit eines Unternehmens ausiibt (z.B.
ftsfiihrer). In diesem Fall wird das Homeoffice regelmifBBig als Betriebsstitte

Wie gewohnt finden Sie in diesem Kapitel noch weitere interessante Anderungen, die ab
6 in der unternehmerischen Praxis von Relevanz sein konnen.

erteilung mittels digitalen Belegs

AbgAG 2025 wurde mit Wirksamkeit ab Oktober 2026 die Belegerteilungspflicht
modifiziert, um den Zettelausdruck zu reduzieren. Die Mdglichkeit, einen Beleg nicht auf
Papier, sondern digital auszustellen, wird klar geregelt.

Der Unternehmer kann den elektronischen Beleg entweder

o sofort in den unmittelbaren Verfiigungsbereich des Kunden iibersenden (z.B. per E-Mail
oder per App) oder

e dem Kunden die Moglichkeit einrdumen, den elektronischen Beleg mit einem Endgerat
(Handy) auszulesen (z.B. per Bildschirmanzeige). Das Auslesen (z.B. Scannen des
angezeigten QR-Codes oder Download-Links) muss fiir den Kunden gleich bei der Bezahlung
moglich sein. Die Anzeigedauer muss ausreichend lang sein, sodass fir den Kunden kein
Zeitdruck besteht.

Hinweis: Papierbeleg und digitaler Beleg sind gleichwertig. Der barzahlende Kunde kann
aber immer einen Papierbeleg verlangen.
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&M—Vergﬁtung
ierungsvorlage zum Betrugsbekdmpfungsgesetz 2025 waren noch sehr restriktive
fiir die Vergiitung der NoVA bei der Ausfuhr gebrauchter Fahrzeuge

. Diese Einschrinkungen wurden im Finanzausschuss des Parlaments etwas
weicht. Daher gilt nunmehr folgende Regelung:

—

ung der NoVA-Vergiitung beim Export auf maximal 4 Jahre alte Kfz:
es grundsitzlich bei jedem Export eines NoVA-pflichtigen Kfz zur anteiligen

nnerhalb eines Zeitraumes von hochstens 48 Monaten ab dem Zeitpunkt der erstmaligen
ilassung zum Verkehr*. Damit wird die Vergiitung der NoV A bei Export auf maximal vier

g der inldndischen Zulassung auf Grund seines technischen Zustandes gar nicht
ehr zulassungsfahig, ist der gemeine Wert mit € 0 anzusetzen, sodass es zu keiner NoVA-
itung kommt.

teilige NoVA bei grenziiberschreitender Kfz-Uberlassung:

Fahrzeuge aus dem EU- bzw. EWR-Ausland an eine Person in Osterreich fiir einen
Zeitraum von maximal 48 Monaten verleast, wird ab 1.7.2026 die NoVA von Anfang an nur
anteilig (bezogen auf diesen Zeitraum) vorgeschrieben.

Reparieren statt Wegwerfen

Diesen Gedanken unterstiitzt die neue ,,Gerite-Retter-Primie®“. Das Nachfolgemodell
fiir den Reparaturbonus startet am 12.1.2026. Interessierte Betriebe konnen sich seit
Dezember 2025 als Partnerbetrieb registrieren. Der Fokus der forderbaren Reparaturen
liegt bei haushaltsnahen Produkten wie z.B. Kaffeemaschine, Geschirrspiiler, Hi-Fi-Anlage,
Laptop, Blutdruckmessgerite oder Akkuschrauber.

Definitiv ausgenommen sind E-Bikes, Fahrrdder und Mobiltelefone. Eine Liste der nicht
forderungsfahigen E-Gerdte finden Sie auf der Homepage des BM fiir Klima- und
Umweltschutz.

Die Forderung richtet sich ausschlieBlich an Privatpersonen mit Wohnsitz in Osterreich. Die
Forderung pro Bon betriigt 50 % der Bruttokosten, maximal € 130 fiir eine Reparatur,
Service, Wartung und € 30 fiir einen Kostenvoranschlag. Die Anzahl der Bons je Person
ist grundsétzlich nicht begrenzt.



https://www.geräte-retter-prämie.at/fileadmin/user_upload/media/negativbeispiele.pdf
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Ablauf einer mit der Geréte-Retter-Pramie unterstiitzten Reparatur:

ntragung der Gerite-Retter-Bons auf www.geréte-retter-primie.at

ie erhalten Thren Bon per E-Mail bzw. als Download. Der Bon ist 3 Wochen giiltig.
on ist bei Bezahlung der Reparatur beim Partnerbetrieb abzugeben. Zunéchst
st der gesamte Rechnungsbetrag an den Betrieb zu zahlen.

4) Der Partnerbetrieb reicht die bezahlte Rechnung bei der Kommunalkredit Public
“onsulting (KPC) ein.

chungspriamie

ahren 2023 und 2024 wurden an Forschungspramie jeweils ca. € 1,2 Mrd. ausbezahlt.
Die Forschungsprimien-Verordnung (FoPV) ist Ende 2025 noch umfassend novelliert
orden. Grund fiir die Novellierung war, dass der VwWGH im September 2025 ausgesprochen
, dass auch Aufwendungen, die unter ein einkommensteuerliches Abzugsverbot fallen
ohe Managergehilter), zur Bemessungsgrundlage der Forschungspridmie gehoren. Die
novellierte Fassung der Verordnung kniipft ausdriicklich an die steuerliche
ermittlung an, sodass grundsitzlich nur steuerliche Betriebsausgaben die
Bemessungsgrundlage fiir die Forschungspridmie bilden konnen und daher auch die
steuerlichen Abzugsverbote wieder fiir die Forschungspréamie gelten.

Die novellierte Fassung der Verordnung enthélt auch Regelungen fiir unmittelbare
Investitionen in ein aktivierungspflichtiges Wirtschaftsgut. Bisher war unklar, ob der
Aufwand sogleich oder im Wege der AfA zu beriicksichtigen ist. Dafiir wird nun ein
Wabhlrecht eingerdumt. SchlieBlich wurden mit der Novelle auch die Behandlung der
marktnahen Forschung und experimentellen Entwicklung sowie die Anforderungen der
Jahresgutachten der Forschungsforderungsgesellschaft neu geregelt.
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s AKTUELLE HOCHSTGERICHTLICHE
TSCHEIDUNGEN

formieren Sie iiber interessante und praxisbezogene Urteile des VWGH.

e Betriebsstiatte durch mitbenutzten Raum

her selbsténdiger Zahnarzt fuhr wochentlich in ein dsterreichisches Gefiangnis, um
ssen zu behandeln. In der Gefingnisanstalt konnte er fiir die Behandlungen
eise ein Arztzimmer nutzen, das ansonsten anderweitig verwendet war. Der VwGH

1ietungseinkiinfte aus jiahrlich kiindbarem Fruchtgenussrecht

Der Ehemann hatte seiner Frau das Fruchtgenussrecht an einer zu vermietenden
Eigentumswohnung auf unbestimmte Zeit eingerdumt, aber mit der Moglichkeit der
lichen Kiindigung durch jede der beiden Seiten. Wegen dieser kurzfristigen
igungsmoglichkeit rechnete das BFG die Vermietungseinkiinfte nicht der Ehefrau zu.
wGH entgegnet, auch ein jahrlich kiindbares Fruchtgenussrecht kann zur Zurechnung
infte an die Fruchtgenussberechtigte fiihren. Es kommt einzig darauf an, ob sie
durch das Fruchtgenussrecht in der Lage ist, Vermietungsleistung zu erbringen.

Vorbereitender Gebiudeabbruch zwecks Einriumung eines Baurechts

Der Eigentiimer eines mit einem Haus bebauten Grundstiicks musste das Haus abreiflen
lassen, damit er einem Wohnbautrdger ein 50-jahriges Baurecht am Grundstiick einrdumen
konnte. Aus dem entgeltlichen Baurecht erzielte der Grundeigentiimer Einkiinfte aus
Vermietung und Verpachtung. Bei diesen Einkiinften kann er die Anschaffungs- und
Herstellungskosten des abgerissenen Hauses als Werbungskosten abziehen.

ImmoESt beim Grundstiicksverkauf nach einem Brand

Der Steuerpflichtige hatte eine bebaute Liegenschaft gekauft. Spater wurde das Gebdude
durch einen Brand zerstort, sodass nur cine wertlose Brandruine verblieb. Die
Feuerversicherung zahlt eine Versicherungsentschdadigung. In der Folge verkaufte der
Steuerpflichtige die Liegenschaft. Bei der Berechnung der InmoESt kénnen nicht nur die
Anschaffungskosten fiir den Boden abgezogen werden, sondern auch die




VIP NEWS o (o Stever,

%rsténd//ch, /nformat/'v, Prax/sbezogen

Anschaffungskosten fiir das mittlerweile zerstorte Gebdude, allerdings nur vermindert um
e Versicherungsentschadigung.

Gefahrenzulage fiir Ordinationshilfen in Arztpraxis

in Arztpraxen von Allgemeinmedizinern oder Kinderdrzten tétigen
nshilfen als Erstanlaufstelle von akut kranken Patienten laufend mit (etwa iiber die
leicht tibertragbaren) Infektionskrankheiten konfrontiert, kann die ihnen
,Infektionszulage* als lohnsteuerfreie Gefahrenzulage beurteilt werden.

Registrierkassen Jahresendbeleg

Der Dezember-Monatsbeleg ist gleichzeitig auch der Jahresendbeleg. Sie haben daher
nach dem letzten getitigten Umsatz am 31.12.2025 den Jahresbeleg zu erstellen. Der
Ausdruck ist sieben Jahre aufzubewahren sowie auf einem externen Datenspeicher zu
sichern. Eine Priifung des Jahresendbelegs mit Hilfe der Belegcheck-App ist bis zum
16.2.2026 moglich.

Vorauszahlung fiir das 1. Quartal 2026 fiir Einkommen- oder
Korperschaftsteuer

Basierend auf den ergangenen Vorauszahlungsbescheiden ergehen nun die
Benachrichtigungen tiber die fiir das Jahr 2026 geltenden Vierteljahresvorauszahlungen.
Anlass dariiber nachzudenken, wie erfolgversprechend die Planung fiir 2026 aussieht, und
ob eine reduzierte Prognoserechnung dem Finanzamt fiir eine Herabsetzung der
Vorauszahlungen schon aus Liquidititsiiberlegungen vorgelegt werden sollte.




28.2.2026:

Jahreslohnzettel und weitere Meldungen fiir Zahlungen im Jahr 2025
Unternehmer sind verpflichtet, die Jahreslohnzettel 2025 (Formular L16) fiir ihre
Dienstnehmer elektronisch an das Finanzamt zu libermitteln. Diese haben alle fiir die
Erhebung der Abgaben mallgeblichen Daten zu enthalten. Besonders hervorzuheben ist die
Verpflichtung der Meldung iiber die Anzahl der Homeoffice-Tage sowie ein allfillig
ausbezahltes Homeoffice-Pauschale und die Anzahl der Kalendermonate, in welchen der
Arbeitnehmer liberwiegend (mehr als die Hélfte der Arbeitstage im
Lohnzahlungszeitraum) auf Kosten des Arbeitgebers befordert wurde. Zu melden sind auch
vom Arbeitgeber iibernommene Kosten fiir ein Offi-Ticket.

Hinweis: Da der 28.2.2026 ein Samstag ist, endet die Frist fiir bestimmte ELDA-Meldungen
am 2.3.2026.

Meldung pauschaler Reiseaufwandsentschidigungen fiir Sportler und

Betreuer

Pauschale Reiseaufwandsentschidigungen (PRAE), die von Sportvereinen an Sportler,
Betreuer (z.B. Trainer, Ubungsleiter, Masseure, Zeugwarte) oder Schiedsrichter gezahlt
werden, sind bis zu einem Betrag von € 120 pro Trainings- oder Einsatztag, hochstens €
720 pro Monat steuerfrei. Dafiir ist das amtliche Formular L19 vorgesehen.

Werden die Reiseaufwandsentschdadigungen im Rahmen einer nichtselbstindigen Téatigkeit
ausbezahlt, sind die Reiseaufwandsentschidigungen gleich im Formular L16
mitzuberiicksichtigen. Keine Mitteilungspflicht fiir pauschale
Reiseaufwandsentschiddigungen besteht hingegen, wenn selbstindige Einkiinfte
vorliegen (z. B. Schiedsrichter mit Einkiinften aus Gewerbebetrieb).

Meldung iiber Zahlungen fiir bestimmte Leistungen an andere Personen, die aullerhalb
eines Dienstverhéltnisses geleistet werden:

Eine Meldung gem. § 109a EStG ist fiir erbrachte Leistungen auflerhalb eines
Dienstverhiltnisses zu erstatten. Diese sind beispielsweise Leistungen von Aufsichtsréten,
Stiftungsvorstinden, Versicherungsvertretern, Zeitungskolporteuren, Vortragenden,
Funktiondren von 6ffentlich-rechtlichen Korperschaften oder von freien Dienstnehmern.
Diese Meldung kann unterbleiben, wenn das Gesamtentgelt (inklusive Reisekostenersdtze)
fiir das Kalenderjahr nicht mehr als € 900 pro Person bzw. Personenvereinigung betragt.
Das Entgelt fiir jede einzelne Leistung darf € 450 nicht {ibersteigen.

Ein VerstoR stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar, die mit einer Hochststrafe von € 5.000
bedroht ist.



Mitteilungen bei Auslandszahlungen gem. § 109b EStG betreffen Zahlungen ins Ausland
fiir im Inland ausgeiibte Leistungen aus selbstindiger Arbeit (z.B. Rechtsanwalt,
Steuerberater, wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschiftsfiihrer). Weiters sind
Auslandszahlungen bei Vermittlungsleistungen, die von unbeschrinkt Steuerpflichtigen
erbracht werden oder sich auf das Inland beziehen, sowie bei kaufminnischer und
technischer Beratung im Inland (z.B. Konsulent) zu melden. Diese Regelung zielt auf die
Erfassung von Zahlungen ins Ausland ab, unabhingig davon, ob sie an unbeschrinkt oder
beschrankt Steuerpflichtige erfolgten bzw. ob eine Freistellung durch ein
Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn die
Zahlung an den einzelnen Leistungserbringer € 100.000 nicht iibersteigt, ein Steuerabzug
bei beschrinkt Steuerpflichtigen erfolgte oder die Zahlung an eine auslidndische
Korperschaft geleistet wurde, die zumindest einem Steuersatz von 13 % unterliegt
[Formular E 109b].

Bei vorsitzlicher Nichterfiillung der Meldung droht eine Geldstrafe von bis zu 10 % des
zu meldenden Betrags, maximal € 20.000.

Meldungen fiir den Sonderausgabenabzug von Spenden des Jahres 2025
Um die automatische Erfassung von Spenden als Sonderausgabe in der Steuererkldrung
bzw. Arbeitnehmerveranlagung zu erlangen, sind bis zum 28.2.2026 Zahlungen des Jahres
2025 durch die Empfangerorganisation an das Finanzamt zu melden. Dies betrifft nur
Organisationen mit fester oOrtlicher Einrichtung im Inland. Voraussetzung ist, dass
Spender ihre Identifikationsdaten (Vorname und Zuname laut Meldezettel und
Geburtsdatum) bei der Einzahlung bekannt geben. Damit stimmen sie grundsétzlich der
Dateniibermittlung zu. Anonyme Spenden bleiben unberticksichtigt.

Abzugsfihig sind nur Spenden an gemeinniitzige bzw. mildtdtige Vereinigungen, die in
der Liste der spendenbegiinstigten Empfénger auf der Homepage des BMF angefiihrt sind
https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden/ start.asp) oder an im Gesetz angefiihrte
Einrichtungen (Museen, freiwillige Feuerwehr, u. 4.) von bis zu 10 % der Einkiinfte
(Privatperson) bzw. des Gewinns (Unternehmen) des laufenden Kalenderjahrs.

16.3.2026:

Entscheidung, ob monatliche oder vierteljihrliche UVA

Unternehmer, deren Jahresumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 2025 € 100.000
tiberschritten hat, sind zur monatlichen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung
verpflichtet. Liegt der Vorjahresumsatz unter € 100.000, sind die UVA vierteljihrlich
einzureichen. Eine freiwillige monatliche UVA-Abgabe ist moglich. Das Wahlrecht wird
ausgelibt, indem fristgerecht fiir den ersten Voranmeldungszeitraum (fiir den Monat Jénner
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2026) die UVA bis zum 16.3.2026 dem Finanzamt tibermittelt wird. Andernfalls ist fiir den
ungszeitraum 1. Quartal 2026 die UVA bis zum 15.5.2026 einzureichen.

msitze des Unternehmers im vorangegangenen Jahr (2025) den Betrag von €
t iiberschritten und ergibt sich fiir einen Voranmeldungszeitraum keine
ahlung (oder wird eine allfdllige Vorauszahlung rechtzeitig gezahlt), so besteht fiir
hmer keine Verpflichtung zur Einreichung einer Umsatzsteuervoranmeldung.
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